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§ 39a StROG Digitale Verarbeitung
der Plane

StROG - Steiermarkisches Raumordnungsgesetz 2010

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 12.04.2026

Die Landesregierung hat eine EDV-Anwendung zur einheitlichen digitalen Verarbeitung der Plane zur Verfiigung zu
stellen, mit welcher die Moglichkeit zur Weiterverarbeitung im Rahmen des Geographischen Informationssystems (GIS)
sichergestellt wird. Dazu sind die Plane, welche einem Entwurf gemal 8 38 Abs. 1 und 6 zugrunde liegen, jeweils vor
Beschlussfassung durch den Gemeinderat oder vor der Verfigung zur Auflage oder Anhérung durch den
BuUrgermeister der Landesregierung elektronisch zu Ubermitteln. Die Landesregierung hat der Gemeinde die
Ubermittelten Plane in einem unveranderbaren elektronischen Format (z. B. PDF-Format) zur Verfigung zu stellen.

Anm.: in der Fassung LGBI. Nr. 19/2026

In Kraft seit 27.02.2026 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/strog/paragraf/38
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=19/2026&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 39a StROG Digitale Verarbeitung der Pläne
	StROG - Steiermärkisches Raumordnungsgesetz 2010


